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Infoblatt 
Sonn- und Feiertagsarbeit  

für schwangere oder stillende Frauen 

Allgemein 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 MuSchG dürfen schwangere und stillende Frauen nicht an Sonn- 
und Feiertagen beschäftigt werden. Eine Ausnahme von diesem Verbot gilt nur dann, wenn 

− sich die dazu Frau ausdrücklich bereit erklärt, 
− eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach § 10 

des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,  
− der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von 

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 
− insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.  
(Alleinarbeit liegt vor, wenn sie nicht jederzeit ihren Arbeitsplatz verlassen kann oder 
nicht jederzeit Hilfe erreichen kann.) 

Wenn für bestimmte Bereiche keine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- 
und Feiertagen nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist (siehe Anhang) dürfen 
schwangere und stillende Mütter hier generell nicht beschäftigt werden. 

Schwangere oder stillende Frauen in Ausbildung 
Aufgrund von § 6 Abs. 2 MuSchG darf die Ausbildungsstelle eine schwangere oder stillende 
Schülerin oder Studentin nicht an Sonn- und Feiertagen im Rahmen der schulischen oder 
hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Eine Ausnahme von diesem Verbot gilt 
nur dann, wenn 

− sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 
− die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist, 
− die Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von 

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 
− insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.  
(Alleinarbeit liegt vor, wenn sie nicht jederzeit ihren Arbeitsplatz verlassen kann oder 
nicht jederzeit Hilfe erreichen kann.) 
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Hinweis für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen 
In beiden Fällen kann die schwangere oder stillende Frau jederzeit ihre 
Zustimmungserklärung zur Sonn- und Feiertagsarbeit widerrufen. Dann ist die Sonn- und 
Feiertagsarbeit nicht mehr zulässig. 

 

Anzeigepflicht des Arbeitgebers 
Wenn der Arbeitgeber oder die Ausbildungsstelle beabsichtigt, eine werdende oder 
stillende Frau nach den oben genannten Vorgaben an Sonn- und/oder Feiertagen zu 
beschäftigen, muss er die Aufsichtsbehörde (in Baden-Württemberg das jeweils für den 
Beschäftigungsort zuständige Regierungspräsidium) unverzüglich darüber 
benachrichtigen. Dies kann sinnvoll im Rahmen der generell notwendigen Mitteilung über 
die Beschäftigung einer werdenden Mutter nach § 27 Mutterschutzgesetz an die 
Aufsichtsbehörde erfolgen. 

Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des 
Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung. 

Kontaktdaten und weitere Informationen rund um das Thema "Mutterschutz" finden Sie im 
Internet unter  
>rp.baden-wuerttemberg.de >Themen >Wirtschaft >Arbeitsschutz >Mutterschutz 

  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/seiten/mutterschutz
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Anhang 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
Vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) 

zuletzt geändert durch Artikel 12a des Gesetzes vom 11. November 2016  
(BGBl. I Nr. 53, S. 2500) 

in Kraft getreten am 17. November 2016 

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 
(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen 
Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden 

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der 

Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung, 
3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung 

von Personen, 
4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie im 

Haushalt, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, 

Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen, 
6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, 

Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher 
Vereinigungen, 

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim 
Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken, 

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen sowie bei 
den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse 
einschließlich des Austragens, bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen 
für tagesaktuelle Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und 
Bildträger sowie beim Transport und Kommissionieren von Presseerzeugnissen, deren 
Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt, 

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung 
sowie bei Volksfesten, 

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von 
leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der 
Straßenverkehrsordnung, 

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und 
Abwasserentsorgungsbetrieben, 

12. .in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behandlung 
und Pflege von Tieren, 

13. .im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen, 
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14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch 
der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei 
der Vorbereitung der Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen, 

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des 
Misslingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden 
Forschungsarbeiten, 

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der 
Produktionseinrichtungen. 

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den 
Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der 
Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern 
als bei durchgehender Produktion erfordern. 

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und 
Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Ausfahren 
von Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt 
werden. 

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen 
Arbeitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs und des Geld-, 
Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen 
Werktag fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union Feiertage sind. 
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